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GESETZBLATT
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Heimgesetz für Baden-Württemberg
(Landesheimgesetz – LHeimG)

Vom 10. Juni 2008

Der Landtag hat am 4. Juni 2008 das folgende Gesetz
beschlossen:

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Heime. Heime im Sinne dieses
Gesetzes sind Einrichtungen, die dem Zweck dienen, 
ältere Menschen oder volljährige pflegebedürftige oder
psychisch kranke oder behinderte Menschen aufzuneh-
men, ihnen Wohnraum zu überlassen sowie Betreuung
und Verpflegung zur Verfügung zu stellen oder vorzu-
halten, und die in ihrem Bestand von Wechsel und Zahl
der Bewohner unabhängig sind und entgeltlich betrieben
werden.

(2) Dieses Gesetz ist nicht auf betreutes Wohnen an-
zuwenden, wenn die Mieter vertraglich lediglich dazu
verpflichtet sind, allgemeine Betreuungsleistungen wie
Notrufdienste, die Vermittlung von Dienst- und Pflege-
leistungen oder Informationen und Beratungsleistungen
von bestimmten Anbietern anzunehmen und die darüber
hinausgehenden Betreuungs- und Pflegeleistungen von

den Bewohnern frei wählbar sind. Betreutes Wohnen im
Sinne dieses Gesetzes ist eine Wohnform, bei der Vermie-
ter von abgeschlossenen Wohnungen durch Verträge mit
Dritten oder auf andere Weise sicherstellen, dass den Mie-
tern nebst der Überlassung des Wohnraums allgemeine
Betreuungsleistungen angeboten werden.

(3) Auf Heime oder Teile von Heimen im Sinne des
Absatzes 1, die der vorübergehenden Aufnahme Voll-
jähriger dienen (Kurzzeitheime), sowie auf stationäre
Hospize finden die §§ 6, 7, 10 und 14 Abs. 2 Nr. 3 und 4,
Abs. 3, 4 und 7 keine Anwendung. Nehmen Kurzzeit-
heime nach Satz 1 in der Regel mindestens sechs Perso-
nen auf, findet § 10 mit der Maßgabe Anwendung, dass
ein Heimfürsprecher zu bestellen ist.

(4) Als vorübergehend im Sinne dieses Gesetzes gilt ein
Zeitraum von bis zu drei Monaten.

(5) Auf Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege findet
dieses Gesetz keine Anwendung. Dies gilt nicht für Tages-
und Nachtpflegeplätze, die in stationären Einrichtungen
eingestreut sind.

(6) Dieses Gesetz gilt nicht für Krankenhäuser im Sinne
des § 2 Nr.1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in
der Fassung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 887) in der
jeweils geltenden Fassung. In Einrichtungen zur Rehabi-
litation gilt dieses Gesetz für die Teile, die die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 erfüllen. Dieses Gesetz gilt nicht
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für Internate der Berufsbildungs- und Berufsförderungs-
werke sowie der Heimsonderschulen.

(7) Dieses Gesetz gilt nicht für Wohngemeinschaften 
für Pflegebedürftige, wenn sie strukturell von Dritten un-
abhängig sind. Das ist der Fall, wenn die Mitglieder der
Wohngemeinschaft alle Angelegenheiten der Wohnge-
meinschaft in einer Auftraggebergemeinschaft selbst re-
geln. Die Wahlfreiheit bezüglich der Betreuungsleistun-
gen darf nicht beschränkt werden. Eine Beschränkung
liegt insbesondere dann vor, wenn Vermieter und Pflege-
dienstleister identisch sind oder rechtlich oder faktisch
verbunden sind.

(8) Betreute Wohngruppen im Sinne dieses Gesetzes sind
gemeinschaftlich betreute Wohnformen für psychisch
Kranke oder Menschen mit Behinderungen, deren Ziel 
es ist, die Selbstständigkeit und Selbstverantwortung der
Bewohner sowie die Eingliederung und die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben oder am Arbeitsleben zu unter-
stützen. Betreute Wohngruppen fallen nicht unter das
Heimgesetz, wenn sie räumlich und organisatorisch ab-
geschlossene Einheiten mit höchstens acht Plätzen sind.
Absatz 7 ist nicht anwendbar. Betreute Wohngruppen, 
die nicht unter das Heimgesetz fallen, dürfen nur solche
Personen aufnehmen, die in der Lage sind, den Zielset-
zungen des Satzes 1 zu entsprechen und nicht der dauern-
den persönlichen Anwesenheit von Betreuungskräften
während des gesamten Tages und der gesamten Nacht
bedürfen.

§ 2

Zweck des Gesetzes

(1) Zweck des Gesetzes ist es, 

1. die Würde sowie die Interessen und Bedürfnisse der
Bewohner von Heimen vor Beeinträchtigung zu schüt-
zen,

2. die Selbstständigkeit, die Selbstverantwortung, die
Selbstbestimmung und die gleichberechtigte Teilhabe
am Leben der Gesellschaft der Bewohner zu wahren
und zu fördern,

3. die Einhaltung der dem Träger des Heims (Träger)
gegenüber den Bewohnern obliegenden Pflichten zu
sichern,

4. die Mitwirkung der Bewohner zu sichern und zu stär-
ken,

5. eine dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen
Erkenntnisse entsprechende Qualität des Wohnens und
der Betreuung zu sichern,

6. die Beratung in Heimangelegenheiten zu fördern,

7. die Zusammenarbeit der für die Durchführung dieses
Gesetzes zuständigen Behörden mit den Trägern und
deren Verbänden, den Pflegekassen, dem Medizini-
schen Dienst der Krankenversicherung (MDK) sowie
den Trägern der Sozialhilfe zu fördern sowie

8. den Schutz der Bewohner und der Interessenten an 
einem Heimplatz als Verbraucher zu fördern.

(2) Die Selbstständigkeit der Träger der Heime in Ziel-
setzung und Durchführung ihrer Aufgaben bleibt unbe-
rührt.

§ 3

Leistungen des Heims, Rechtsverordnungen

(1) Die Heimträger sind verpflichtet, ihre Leistungen
nach dem jeweils allgemein anerkannten Stand fachli-
cher Erkenntnisse zu erbringen.

(2) Zur Erfüllung der Zwecke des § 2 kann das Ministe-
rium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem
Wirtschaftsministerium durch Rechtsverordnung dem
allgemein anerkannten Stand der fachlichen Erkennt-
nisse entsprechende Regelungen (Mindestanforderun-
gen) erlassen

1. über die Räume, insbesondere die Wohn-, Aufenthalts-,
Therapie- und Wirtschaftsräume sowie die Verkehrs-
flächen, sanitären Anlagen und die technischen Ein-
richtungen,

2. über die Eignung der Leitung des Heims (Leitung) und
der Beschäftigten sowie über die in § 11 Abs. 2 Nr. 3
vorgesehenen Ausnahmen.

§ 4

Beratung

Die zuständigen Behörden informieren und beraten

1. die Bewohner sowie die Heimbeiräte, die Ersatz-
gremien und Heimfürsprecher über ihre Rechte und
Pflichten,

2. Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, über
Heime im Sinne des § 1 und über die Rechte und Pflich-
ten der Träger und der Bewohner solcher Heime und

3. auf Antrag Personen und Träger, die die Schaffung
von Heimen im Sinne des § 1 anstreben oder derartige
Heime betreiben, bei der Planung und dem Betrieb der
Heime.

§ 5

Heimvertrag

(1) Zwischen dem Träger und dem künftigen Bewohner
ist ein Heimvertrag abzuschließen. Der Inhalt des Heim-
vertrags ist dem Bewohner unter Beifügung einer Aus-
fertigung des Vertrags schriftlich zu bestätigen.

(2) Der Träger hat die künftigen Bewohner vor Ab-
schluss des Heimvertrags schriftlich über den Vertragsin-
halt zu informieren und sie auf die Möglichkeiten späte-
rer Leistungs- und Entgeltveränderungen hinzuweisen.

(3) Im Heimvertrag sind die Rechte und Pflichten des
Trägers und des Bewohners, insbesondere die Leistun-
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gen des Trägers und das von dem Bewohner insgesamt
zu entrichtende Heimentgelt, zu regeln. Der Heimvertrag
muss eine allgemeine Leistungsbeschreibung des Heims,
insbesondere der Ausstattung, enthalten. Im Heimvertrag
müssen die Leistungen des Trägers, insbesondere Art,
Inhalt und Umfang der Unterkunft, Verpflegung und Be-
treuung einschließlich der auf die Unterkunft, Verpfle-
gung und Betreuung entfallenden Entgelte angegeben
werden. Außerdem müssen die weiteren Leistungen im
Einzelnen gesondert beschrieben und die jeweiligen Ent-
geltbestandteile hierfür gesondert angegeben werden.

(4) In Verträgen mit Personen, die Leistungen nach §§ 42
bis 43 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) in
Anspruch nehmen (Leistungsempfänger der Pflege-
versicherung), müssen Art, Inhalt und Umfang der in
Absatz 3 genannten Leistungen sowie die jeweiligen
Entgelte den im Siebten und Achten Kapitel oder den auf
Grund des Siebten und Achten Kapitels getroffenen Rege-
lungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch (Regelungen
der Pflegeversicherung) entsprechen sowie die gesondert
berechenbaren Investitionskosten (§ 82 Abs. 3 und 4 
SGB XI) gesondert ausgewiesen werden. Entsprechen
Art, Inhalt oder Umfang der Leistungen oder Entgelte
nicht den Regelungen der Pflegeversicherung, haben so-
wohl der Leistungsempfänger der Pflegeversicherung als
auch der Träger einen Anspruch auf entsprechende Anpas-
sung des Vertrags.

(5) In Verträgen mit Personen, denen Hilfe in Einrich-
tungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB
XII) gewährt wird, müssen Art, Inhalt und Umfang der in
Absatz 3 genannten Leistungen sowie die jeweiligen
Entgelte den auf Grund des Zehnten Kapitels des Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch getroffenen Vereinbarun-
gen entsprechen. Absatz 4 Satz 2 findet entsprechende
Anwendung.

(6) Das Entgelt sowie die Entgeltbestandteile müssen im
Verhältnis zu den Leistungen angemessen sein. Sie sind
für alle Bewohner eines Heims nach einheitlichen Grund-
sätzen zu bemessen. Eine Differenzierung ist zulässig, so-
weit eine öffentliche Förderung von betriebsnotwendigen
Investitionsaufwendungen nur für einen Teil eines Heims
erfolgt ist. Eine Differenzierung nach Kostenträgern ist
unzulässig. Abweichend von Satz 4 ist eine Differenzie-
rung der Entgelte insofern zulässig, als Vergütungsverein-
barungen nach dem Zehnten Kapitel des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch über Investitionsbeträge oder gesondert
berechnete Investitionskosten getroffen worden sind.

(7) Im Heimvertrag ist für Zeiten der Abwesenheit des
Bewohners eine Regelung vorzusehen, ob und in wel-
chem Umfang eine Erstattung ersparter Aufwendungen
erfolgt. Die Absätze 4 und 5 finden Anwendung.

(8) Werden Leistungen unmittelbar zu Lasten eines ge-
setzlichen Leistungsträgers erbracht, ist der Bewohner
unverzüglich schriftlich unter Mitteilung des Kosten-
anteils hierauf hinzuweisen. 

(9) Der Träger hat den künftigen Bewohner bei Ab-
schluss des Heimvertrags schriftlich auf sein Recht hin-
zuweisen, sich beim Träger, bei der zuständigen Behörde
oder der Arbeitsgemeinschaft nach § 21 Abs. 5 beraten
zu lassen sowie sich über Mängel bei der Erbringung der
im Heimvertrag vorgesehenen Leistungen zu beschwe-
ren. Zugleich hat er die entsprechenden Anschriften mit-
zuteilen.

(10) Erbringt der Träger die vertraglichen Leistungen
ganz oder teilweise nicht oder weisen sie nicht uner-
hebliche Mängel auf, kann der Bewohner unbeschadet
weitergehender zivilrechtlicher Ansprüche bis zu sechs
Monate rückwirkend eine angemessene Kürzung des ver-
einbarten Heimentgelts verlangen. Dies gilt nicht, soweit
nach § 115 Abs. 3 SGB XI wegen desselben Sachverhaltes
ein Kürzungsbetrag vereinbart oder festgesetzt worden
ist. Bei Personen, denen Hilfe in Einrichtungen nach dem
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch gewährt wird, steht der
Kürzungsbetrag bis zur Höhe der erbrachten Leistungen
vorrangig dem Träger der Sozialhilfe zu. Versicherten 
der Pflegeversicherung steht der Kürzungsbetrag bis zur
Höhe ihres Eigenanteils am Heimentgelt zu; ein über-
schießender Betrag ist an die Pflegekasse auszuzahlen.

(11) War der Bewohner zu dem Zeitpunkt der Aufnahme
in ein Heim geschäftsunfähig, so gilt der von ihm ge-
schlossene Heimvertrag in Ansehung einer bereits be-
wirkten Leistung und deren Gegenleistung, soweit diese
in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen, als
wirksam.

§ 6

Anpassungspflicht

(1) Der Träger hat seine Leistungen, soweit ihm dies
möglich ist, einem erhöhten oder verringerten Betreu-
ungsbedarf des Bewohners anzupassen und die hierzu er-
forderlichen Änderungen des Heimvertrags anzubieten.
Sowohl der Träger als auch der Bewohner können die
erforderlichen Änderungen des Heimvertrags verlangen.
Im Heimvertrag kann vereinbart werden, dass der Träger
das Entgelt durch einseitige Erklärung in angemessenem
Umfang entsprechend den angepassten Leistungen zu
senken verpflichtet ist und erhöhen darf.

(2) Der Träger hat die Änderungen der Art, des Inhalts
und des Umfangs der Leistungen sowie gegebenenfalls
der Vergütung darzustellen. § 5 Abs. 3 Satz 3 und 4 findet
entsprechende Anwendung.

(3) Auf die Absätze 1 und 2 finden § 5 Abs. 4 bis 6 und 
§ 7 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 entsprechende An-
wendung.

§ 7

Erhöhung des Entgelts

(1) Der Träger kann eine Erhöhung des Entgelts ver-
langen, wenn sich die bisherige Berechnungsgrundlage
verändert und sowohl die Erhöhung als auch das erhöhte
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Entgelt angemessen sind. Entgelterhöhungen auf Grund
von Investitionsaufwendungen des Heims sind nur zu-
lässig, soweit sie nach der Art des Heims betriebsnot-
wendig sind und nicht durch öffentliche Förderung ge-
deckt werden.

(2) Die Erhöhung des Entgelts bedarf außerdem der Zu-
stimmung des Bewohners. In dem Heimvertrag kann ver-
einbart werden, dass der Träger berechtigt ist, bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen des Absatzes 1 das Entgelt durch
einseitige Erklärung zu erhöhen.

(3) Die Erhöhung des Entgelts wird nur wirksam, wenn 
sie vom Träger dem Bewohner gegenüber spätestens vier
Wochen vor dem Zeitpunkt, an dem sie wirksam werden
soll, schriftlich geltend gemacht wurde und die Begrün-
dung anhand der Leistungsbeschreibung und der Ent-
geltbestandteile des Heimvertrags unter Angabe des Um-
lagemaßstabs die Positionen beschreibt, für die sich nach
Abschluss des Heimvertrags Kostensteigerungen erge-
ben. Die Begründung muss die vorgesehenen Änderungen
darstellen und sowohl die bisherigen Entgeltbestandteile
als auch die vorgesehenen neuen Entgeltbestandteile ent-
halten. § 5 Abs. 3 bis 8 gilt entsprechend. Der Bewohner
sowie der Heimbeirat beziehungsweise das Ersatz-
gremium oder die Heimfürsprecher müssen Gelegenheit
erhalten, die Angaben des Trägers durch Einsichtnahme in
die Kalkulationsunterlagen zu überprüfen.

(4) Bei Leistungsempfängern der Pflegeversicherung
wird eine Erhöhung des Entgelts nur wirksam, soweit das
erhöhte Entgelt den Regelungen der Pflegeversicherung
entspricht und der Träger die Bewohner über die von 
ihm in der Pflegesatzverhandlung gestellte Forderung
samt Begründung unverzüglich informiert. Die Entgelter-
höhung tritt zu dem in der Pflegesatzvereinbarung oder  in
der Schiedsstellenentscheidung festgesetzten Zeitpunkt
in Kraft. Dies gilt auch für Bewohner, die selbst nicht
Leistungsempfänger der sozialen Pflegeversicherung
sind, für die aber nach § 5 Abs. 6 das Heimentgelt nach
gleichen Grundsätzen zu bemessen ist. Absatz 2 Satz 1
findet keine Anwendung. Der Träger ist verpflichtet,
Vertreter des Heimbeirats, das Ersatzgremium oder den
Heimfürsprecher rechtzeitig vor der Aufnahme von Ver-
handlungen über Vergütungsvereinbarungen mit den
Pflegekassen anzuhören und ihnen unter Vorlage nach-
vollziehbarer Unterlagen die wirtschaftliche Notwendig-
keit und Angemessenheit der geplanten Erhöhung zu er-
läutern. Außerdem ist der Träger verpflichtet, Vertretern
des Heimbeirats, dem Ersatzgremium oder den Heim-
fürsprechern Gelegenheit zu einer schriftlichen Stellung-
nahme zu geben. Diese Stellungnahme gehört zu den
Unterlagen, die der Träger rechtzeitig vor Beginn der Ver-
handlungen den als Kostenträgern betroffenen Vertrags-
parteien vorzulegen hat. Vertreter des Heimbeirats, das
Ersatzgremium oder die Heimfürsprecher sollen auf Ver-
langen vom Träger zu den Verhandlungen über Vergü-
tungsvereinbarungen hinzugezogen werden. Sie sind über
den Inhalt der Verhandlungen, soweit ihnen im Rahmen

der Verhandlungen Betriebsgeheimnisse bekannt gewor-
den sind, zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(5) Bei Personen, denen Hilfe in Einrichtungen nach 
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch gewährt wird,
wird eine Erhöhung des Entgelts nur wirksam, soweit
das erhöhte Entgelt den Vereinbarungen nach dem Zehn-
ten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch ent-
spricht. Vertreter des Heimbeirats, das Ersatzgremium
oder die Heimfürsprecher sollen auf Verlangen vom Trä-
ger an den Verhandlungen über Leistungs-, Vergütungs-
und Prüfungsvereinbarungen hinzugezogen werden. Im
Übrigen findet Absatz 4 entsprechende Anwendung.

(6) Eine Kündigung des Heimvertrags zum Zwecke der
Erhöhung des Entgelts ist ausgeschlossen.

§ 8

Vertragsdauer

(1) Der Heimvertrag wird auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen, soweit nicht im Einzelfall eine befristete Auf-
nahme des Bewohners beabsichtigt ist oder eine vorüber-
gehende Aufnahme nach § 1 Abs. 3 vereinbart wird.

(2) Der Bewohner kann den Heimvertrag spätestens 
am dritten Werktag eines Kalendermonats für den Ablauf
desselben Monats schriftlich kündigen. Bei einer Erhö-
hung des Entgelts kann abweichend von Satz 1 zusätzlich
der Heimvertrag bis spätestens vier Wochen nach Mittei-
lung des abschließend festgesetzten Erhöhungsbetrages
samt Begründung gekündigt werden, frühestens auf den
Zeitpunkt, an dem die Erhöhung wirksam wird. In diesem
Fall gilt das noch nicht erhöhte Heimentgelt bis zur Been-
digung des Heimvertrags fort. Der Heimvertrag kann aus
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
gekündigt werden, wenn dem Bewohner die Fortsetzung
des Heimvertrags bis zum Ablauf der Kündigungsfrist
nicht zuzumuten ist. Hat in den Fällen des Satzes 4 der
Träger den Kündigungsgrund zu vertreten, hat er dem
Bewohner eine angemessene anderweitige Unterkunft
und Betreuung zu zumutbaren Bedingungen nachzuwei-
sen und ist zum Ersatz der Umzugskosten in angemesse-
nem Umfang verpflichtet. Im Fall des Satzes 4 kann der
Bewohner den Nachweis einer angemessenen anderweiti-
gen Unterkunft und Betreuung auch dann verlangen,
wenn er noch nicht gekündigt hat. § 115 Abs. 4 SGB XI
bleibt unberührt.

(3) Der Träger kann den Heimvertrag nur aus wichtigem
Grund kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere
vor, wenn

1. der Betrieb des Heims eingestellt, wesentlich einge-
schränkt oder in seiner Art verändert wird und die
Fortsetzung des Heimvertrags für den Träger eine un-
zumutbare Härte bedeuten würde,

2. der Gesundheitszustand des Bewohners sich so verän-
dert hat, dass seine fachgerechte Betreuung in dem
Heim nicht mehr möglich ist,
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3. der Bewohner seine vertraglichen Pflichten schuldhaft
so gröblich verletzt, dass dem Träger die Fortsetzung
des Vertrags nicht mehr zugemutet werden kann, oder

4. der Bewohner

a) für zwei aufeinander folgende Termine mit der Ent-
richtung des Entgelts oder eines Teils des Entgelts,
der das Entgelt für einen Monat übersteigt, im Ver-
zug ist oder

b) in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei
Termine erstreckt, mit der Entrichtung des Entgelts
in Höhe eines Betrags in Verzug gekommen ist, der
das Entgelt für zwei Monate erreicht.

(4) In den Fällen des Absatzes 3 Nr. 4 ist die Kündigung
ausgeschlossen, wenn der Träger vorher befriedigt wird.
Sie wird unwirksam, wenn bis zum Ablauf von zwei Mo-
naten nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Räumungs-
anspruchs hinsichtlich des fälligen Entgelts der Träger be-
friedigt wird oder eine öffentliche Stelle sich zur Befriedi-
gung verpflichtet.

(5) Die Kündigung durch den Träger eines Heims bedarf
der schriftlichen Form; sie ist zu begründen.

(6) In den Fällen des Absatzes 3 Nr. 2 bis 4 kann der Träger
den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In den
übrigen Fällen des Absatzes 3 ist die Kündigung spätes-
tens am dritten Werktag eines Kalendermonats für den
Ablauf des nächsten Monats zulässig.

(7) Hat der Träger nach Absatz 3 Nr.1 und 2 gekündigt, so
hat er dem Bewohner eine angemessene anderweitige Un-
terkunft und Betreuung zu zumutbaren Bedingungen
nachzuweisen. In den Fällen des Absatzes 3 Nr.1 hat 
der Träger die Kosten des Umzugs in angemessenem Um-
fang zu tragen.

(8) Mit dem Tod des Bewohners endet das Vertragsver-
hältnis. In Heimen, für die kein Versorgungsvertrag nach
§ 72 SGB XI besteht, sind Vereinbarungen über eine Fort-
geltung des Vertrags hinsichtlich der Entgeltbestandteile
für Wohnraum und Investitionskosten zulässig, soweit ein
Zeitraum von zwei Wochen nach dem Sterbetag nicht
überschritten wird. In diesen Fällen ermäßigt sich das
Entgelt um den Wert der von dem Träger ersparten Auf-
wendungen. Bestimmungen des Heimvertrags über die
Behandlung des im Heim befindlichen Nachlasses sowie
dessen Verwahrung durch den Träger bleiben wirksam.

(9) Wenn der Bewohner nur vorübergehend aufgenom-
men wird, kann der Heimvertrag von beiden Vertragspar-
teien nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Die
Absätze 2 bis 8 sind mit Ausnahme des Absatzes 3 Satz 2
Nr. 2 und 3 und des Absatzes 8 Satz 1 nicht anzuwenden.
Die Kündigung ist ohne Einhaltung einer Frist zulässig.
Sie bedarf der schriftlichen Form und ist zu begründen.

(10) War der Bewohner bei Abschluss des Heimvertrags
geschäftsunfähig, so kann der Träger eines Heims das
Heimverhältnis nur aus wichtigem Grund für gelöst er-
klären. Absatz 3 Satz 2, Absätze 4 bis 8 Satz 1 und Absatz
9 Satz 1 bis 3 finden insoweit entsprechende Anwendung.

§ 9

Abweichende Vereinbarungen

Vereinbarungen, die zum Nachteil des Bewohners von
den §§ 5 bis 8 abweichen, sind unwirksam.

§ 10

Mitwirkung der Bewohner

(1) Die Bewohner wirken durch einen Heimbeirat in
Angelegenheiten des Heimbetriebs mit. Der Heimbeirat
kann bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben und Rechte
fach- und sachkundige Personen seines Vertrauens hin-
zuziehen. Zusätzlich soll ein Angehörigen- und Betreuer-
beirat errichtet werden, der die Leitung und den Heim-
beirat bei ihrer Arbeit berät und durch Vorschläge und
Stellungnahmen unterstützt. Die Mitglieder des Ange-
hörigen- und Betreuerbeirats sowie die sonstigen bera-
tenden Personen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(2) Die für die Durchführung dieses Gesetzes zuständigen
Behörden fördern die Unterrichtung der Bewohner, der
Angehörigen und Betreuer und der Mitglieder von Heim-
beiräten über die Wahl und die Befugnisse sowie die Mög-
lichkeiten des Heimbeirats und des Angehörigen- und
Betreuerbeirats, die Interessen der Bewohner in Angele-
genheiten des Heimbetriebs zur Geltung zu bringen.

(3) Für die Zeit, in der ein Heimbeirat nicht gebildet wer-
den kann, werden seine Aufgaben zunächst durch ein Er-
satzgremium, das die Mitwirkung der Bewohner auf an-
dere Weise gewährleisten kann, wahrgenommen. Kann
auch ein solches Ersatzgremium nicht gebildet werden, so
werden Heimfürsprecher im Benehmen mit der Heimlei-
tung von der zuständigen Behörde bestellt. Ihre Tätigkeit
ist unentgeltlich und ehrenamtlich.

(4) Das Ministerium für Arbeit und Soziales wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung Regelungen über die Wahl
des Heimbeirats, die Bildung des Ersatzgremiums, des
Angehörigen- und Betreuerbeirats und die Bestellung der
Heimfürsprecher sowie über Art, Umfang und Form ihrer
Mitwirkung zu erlassen. In der Rechtsverordnung ist vor-
zusehen, dass auch Angehörige, Betreuer und sonstige
Vertrauenspersonen der Bewohner, von der zuständigen
Behörde vorgeschlagene Personen sowie Mitglieder der
örtlichen Seniorenvertretungen und Mitglieder von örtli-
chen Behindertenorganisationen in angemessenem Um-
fang in den Heimbeirat gewählt werden können.

§ 11

Anforderungen an den Betrieb eines Heims

(1) Ein Heim darf nur betrieben werden, wenn der Träger
und die Leitung

1. die Würde sowie die Interessen und Bedürfnisse der
Bewohner vor Beeinträchtigungen schützen,

2. die Selbstständigkeit, die Selbstverantwortung, die
Selbstbestimmung und die gleichberechtigte Teilhabe
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am Leben der Gesellschaft der Bewohner wahren und
fördern, insbesondere bei behinderten Menschen die
sozialpädagogische Betreuung und heilpädagogische
Förderung sowie bei Pflegebedürftigen eine humane
und aktivierende Pflege unter Achtung der Menschen-
würde gewährleisten,

3. eine angemessene Qualität der Betreuung der Bewoh-
ner, auch soweit sie pflegebedürftig sind, in dem Heim
selbst oder in angemessener anderer Weise einschließ-
lich der Pflege nach dem allgemein anerkannten Stand
medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse sowie die
ärztliche und gesundheitliche Betreuung sichern,

4. die Eingliederung behinderter und psychisch kranker
Menschen fördern,

5. den Bewohnern eine nach Art und Umfang ihrer
Betreuungsbedürftigkeit angemessene Lebensgestal-
tung ermöglichen und die erforderlichen Hilfen ge-
währen,

6. die hauswirtschaftliche Versorgung sowie eine ange-
messene Qualität des Wohnens erbringen,

7. sicherstellen, dass für pflegebedürftige Bewohner
Pflegeplanungen aufgestellt und deren Umsetzung
aufgezeichnet werden,

8. gewährleisten, dass in Einrichtungen für Menschen
mit Behinderung oder psychischer Erkrankung für die
Bewohner Förder- und Hilfepläne aufgestellt und de-
ren Umsetzung aufgezeichnet werden,

9. einen ausreichenden Schutz der Bewohner vor Infek-
tionen gewährleisten und sicherstellen, dass von den
Beschäftigten die für ihren Aufgabenbereich einschlä-
gigen Anforderungen der Hygiene eingehalten wer-
den, und

10. sicherstellen, dass die Arzneimittel bewohnerbezogen
und ordnungsgemäß aufbewahrt und die in der Pflege
tätigen Mitarbeiter mindestens einmal im Jahr über
den sachgerechten Umgang mit Arzneimitteln beraten
werden.

(2) Ein Heim darf nur betrieben werden, wenn der Träger
1. die notwendige Zuverlässigkeit zum Betrieb des Heims

besitzt,
2. sicherstellt, dass die Zahl der Beschäftigten und ihre

persönliche und fachliche Eignung für die von ihnen zu
leistende Tätigkeit ausreicht,

3. sicherstellt, dass betreuende Tätigkeiten nur durch
Fachkräfte oder unter angemessener Beteiligung von
Fachkräften ausgeführt werden; hierbei muss min-
destens ein Beschäftigter, bei mehr als 20 nicht pflege-
bedürftigen Bewohnern oder mehr als vier pflege-
bedürftigen Bewohnern mindestens 50 Prozent der
Beschäftigten eine Fachkraft sein; in Heimen mit pfle-
gebedürftigen Bewohnern muss auch nachts eine Fach-
kraft ständig anwesend sein; von diesen Anforderungen
kann abgewichen werden, wenn dies für eine fachge-
rechte Betreuung der Heimbewohner erforderlich oder
ausreichend ist; Näheres regelt die Rechtsverordnung
nach § 3 Abs. 2,

4. angemessene Entgelte verlangt,

5. ein Qualitätsmanagement betreibt und

6. ein Beschwerdemanagement betreibt.

(3) Ein Heim darf nur betrieben werden, wenn

1. die Einhaltung der in der Rechtsverordnung nach § 3
Abs. 2 enthaltenen Regelungen gewährleistet ist und

2. die vertraglichen Leistungen erbracht werden.

(4) Bestehen Zweifel daran, dass die Anforderungen an
den Betrieb eines Heims erfüllt sind, ist die zuständige
Behörde berechtigt und verpflichtet, die notwendigen
Maßnahmen zur Aufklärung zu ergreifen.

§ 12

Anzeige

(1) Wer den Betrieb eines Heims aufnehmen will, hat
darzulegen, dass er die Anforderungen nach § 11 Abs.1
bis 3 erfüllt. Zu diesem Zweck hat er seine Absicht
spätestens drei Monate vor der vorgesehenen Inbetrieb-
nahme der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die An-
zeige muss folgende weitere Angaben enthalten:

1. den vorgesehenen Zeitpunkt der Betriebsaufnahme,

2. die Namen und die Anschriften des Trägers und des
Heims,

3. die Nutzungsart des Heims und der Räume sowie
deren Lage, Zahl und Größe und die vorgesehene
Belegung der Wohnräume,

4. die vorgesehene Zahl der Mitarbeiterstellen,

5. den Namen, die berufliche Ausbildung und den
Werdegang der Heimleitung, bei Pflegeheimen auch
der Pflegedienstleitung, 

6. die allgemeine Leistungsbeschreibung sowie die
Konzeption des Heims,

7. den Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI oder die
Erklärung, ob ein solcher Versorgungsvertrag ange-
strebt wird,

8. die Vereinbarung nach § 75 Abs. 3 SGB XII oder die
Erklärung, ob solche Vereinbarungen angestrebt wer-
den,

9. die Einzelvereinbarungen auf Grund § 39 a des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch oder die Erklärung, ob
solche Vereinbarungen angestrebt werden,

10. ein Muster der Heimverträge sowie sonstiger ver-
wendeter Verträge sowie

11. die Satzung oder einen Gesellschaftsvertrag des Trä-
gers.

(2) Die zuständige Behörde kann weitere Angaben ver-
langen, soweit sie zur zweckgerichteten Aufgabenerfül-
lung erforderlich sind. Stehen die Leitung, die Pflege-
dienstleitung zum Zeitpunkt der Anzeige noch nicht fest,
ist die Mitteilung zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spä-
testens vor Aufnahme des Heimbetriebs, nachzuholen.
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(3) Der zuständigen Behörde sind unverzüglich Änderun-
gen anzuzeigen, die Angaben nach Absatz 1 betreffen.

(4) Wer den Betrieb eines Heims ganz oder teilweise ein-
zustellen oder wer die Vertragsbedingungen wesentlich
zu ändern beabsichtigt, hat dies unverzüglich der zustän-
digen Behörde anzuzeigen. Mit der Anzeige sind Anga-
ben über die nachgewiesene Unterkunft und Betreuung
der Bewohner und die geplante ordnungsgemäße Ab-
wicklung der Vertragsverhältnisse mit den Bewohnern
zu verbinden.

§ 13

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht

(1) Der Träger hat nach den Grundsätzen einer ordnungs-
gemäßen Buch- und Aktenführung Aufzeichnungen über
den Betrieb des Heims zu machen und die Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen und deren Ergebnisse so zu do-
kumentieren, dass sich aus ihnen der ordnungsgemäße
Betrieb des Heims ergibt. Insbesondere muss ersichtlich
werden:

1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Heims,

2. die Nutzungsart, die Lage, die Zahl und die Größe
der Räume sowie die Belegung der Wohnräume,

3. der Name, der Vorname, das Geburtsdatum, die An-
schrift und die Ausbildung der Beschäftigten, deren
regelmäßige Arbeitszeit, die von ihnen in dem Heim
ausgeübte Tätigkeit und die Dauer des Beschäfti-
gungsverhältnisses sowie die Dienstpläne,

4. der Name, der Vorname, das Geburtsdatum, das Ge-
schlecht, der Betreuungsbedarf der Bewohner sowie
bei pflegebedürftigen Bewohnern die Pflegestufe,

5. der Erhalt, die Aufbewahrung und die Verabreichung
von Arzneimitteln einschließlich der pharmazeuti-
schen Überprüfung der Arzneimittelvorräte und der
Unterweisung der Mitarbeiter über den sachgerech-
ten Umgang mit Arzneimitteln,

6. die Pflegeplanung und die Pflegeverläufe für pflege-
bedürftige Bewohner,

7. für Bewohner von Einrichtungen der Behinderten-
hilfe Förder- und Hilfepläne einschließlich deren
Umsetzung,

8. die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung sowie zur
Qualitätssicherung,

9. die freiheitsbeschränkenden und die freiheitsent-
ziehenden Maßnahmen bei Bewohnern sowie die
Angabe des für die Anordnung der Maßnahme Ver-
antwortlichen,

10. die für die Bewohner verwalteten Gelder oder Wert-
sachen.

Betreibt der Träger mehr als ein Heim, sind für jedes 
Heim gesonderte Aufzeichnungen zu machen. Dem
Träger bleibt es vorbehalten, seine wirtschaftliche und
finanzielle Situation durch Vorlage der im Rahmen der
Pflege-Buchführungsverordnung vom 22. November

1995 (BGBl. I S.1528) in der jeweils geltenden Fassung
geforderten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrech-
nung nachzuweisen. Aufzeichnungen, die für andere
Stellen als die zuständige Behörde angelegt worden sind,
können zur Erfüllung der Anforderungen des Satzes 1 ver-
wendet werden.

(2) Der Träger hat die Aufzeichnungen nach Absatz 1
sowie die sonstigen Unterlagen und Belege über den Be-
trieb eines Heims mindestens fünf Jahre aufzubewahren.
Danach sind sie zu löschen. Die Aufzeichnungen nach
Absatz 1 sind, soweit sie personenbezogene Daten ent-
halten, so aufzubewahren, dass nur Berechtigte Zugang
haben.

§ 14

Leistungen an Träger und Beschäftigte

(1) Dem Träger ist es untersagt, sich von oder zugunsten
von Bewohnern oder den Bewerbern um einen Heim-
platz Geldleistungen oder geldwerte Leistungen über das
vereinbarte oder zu vereinbarende Entgelt hinaus ver-
sprechen oder gewähren zu lassen.

(2) Dies gilt nicht, wenn 

1. andere als die nach § 5 aufgeführten Leistungen des
Trägers abgegolten werden,

2. geringwertige Aufmerksamkeiten versprochen oder
gewährt werden,

3. Leistungen im Hinblick auf die Überlassung eines
Heimplatzes zum Bau, zum Erwerb, zur Instandset-
zung, zur Ausstattung oder zum Betrieb des Heims
versprochen oder gewährt werden,

4. Sicherheiten für die Erfüllung der Verpflichtungen aus
dem Heimvertrag geleistet werden und diese Leis-
tungen das Doppelte des auf einen Monat entfallenden
Entgelts nicht übersteigen. Auf Verlangen des Bewoh-
ners können diese Sicherheiten auch durch Stellung
einer selbstschuldnerischen Bürgschaft eines Kredit-
instituts oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft
geleistet werden.

(3) Leistungen im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 sind zurück-
zugewähren, soweit sie nicht mit dem Entgelt verrechnet
worden sind. Sie sind vom Zeitpunkt ihrer Gewährung an
mit mindestens 4 Prozent für das Jahr zu verzinsen, soweit
der Vorteil der Kapitalnutzung bei der Bemessung des
Entgelts nicht berücksichtigt worden ist. Die Verzinsung
oder der Vorteil der Kapitalnutzung bei der Bemessung
des Entgelts sind dem Bewohner gegenüber durch jährli-
che Abrechnungen nachzuweisen. Die Sätze 1 bis 3 gelten
auch für Leistungen, die von oder zugunsten von Bewer-
bern erbracht worden sind.

(4) Ist nach Absatz 2 Nr. 4 als Sicherheit eine Geldsumme
bereitzustellen, so ist der Bewohner zu drei gleichen mo-
natlichen Teilleistungen berechtigt. Die erste Teilleistung
ist zu Beginn des Vertragsverhältnisses fällig. Der Träger
hat die Geldsumme von seinem Vermögen getrennt für
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jeden Bewohner einzeln bei einer öffentlichen Sparkasse
oder einer Bank zu dem für Spareinlagen mit dreimona-
tiger Kündigungsfrist marktüblichen Zinssatz anzulegen.
Die Zinsen stehen, auch soweit ein höherer Zinssatz er-
zielt wird, dem Bewohner zu und erhöhen die Sicherheit.
Abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Bewoh-
ners sind unzulässig.

(5) Der Leitung, den Beschäftigten oder sonstigen Mit-
arbeitern des Heims ist es untersagt, sich von oder zuguns-
ten von Bewohnern neben der vom Träger erbrachten Ver-
gütung Geldleistungen oder geldwerte Leistungen für die
Erfüllung der Pflichten aus dem Heimvertrag versprechen
oder gewähren zu lassen. Dies gilt nicht, soweit es sich um
geringwertige Aufmerksamkeiten handelt.

(6) Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen Aus-
nahmen von den Verboten der Absätze 1 und 5 zulassen,
soweit der Schutz der Bewohner die Aufrechterhaltung
der Verbote nicht erfordert und die Leistungen noch nicht
versprochen oder gewährt worden sind.

(7) Das Ministerium für Arbeit und Soziales kann im
Einvernehmen mit dem Wirtschaftsministerium durch
Rechtsverordnung Vorschriften über die Pflichten des
Trägers im Falle der Entgegennahme von Leistungen im
Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 erlassen, insbesondere über
die Pflichten,

1. ausreichende Sicherheiten für die Erfüllung der Rück-
zahlungsansprüche zu erbringen,

2. die erhaltenen Vermögenswerte getrennt zu verwalten,

3. dem Leistenden vor Abschluss des Vertrags die für 
die Beurteilung des Vertrags erforderlichen Angaben,
insbesondere über die Sicherung der Rückzahlungs-
ansprüche in schriftlicher Form auszuhändigen.

In der Rechtsverordnung kann ferner die Befugnis des
Trägers zur Entgegennahme und Verwendung der Leis-
tungen im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 beschränkt werden
sowie Art, Umfang und Zeitpunkt der Rückzahlungs-
pflicht näher geregelt werden. Außerdem kann in der
Rechtsverordnung der Träger verpflichtet werden, die
Einhaltung seiner Pflichten nach Absatz 3 und der nach
den Sätzen 1 und 2 erlassenen Vorschriften auf seine Kos-
ten regelmäßig sowie aus besonderem Anlass prüfen zu
lassen und den Prüfungsbericht der zuständigen Behörde
vorzulegen, soweit es zu einer wirksamen Überwachung
erforderlich ist; hierbei können die Einzelheiten der Prü-
fung, insbesondere deren Anlass, Zeitpunkt und Häufig-
keit, die Auswahl, Bestellung und Abberufung der Prüfer,
deren Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeit, der Inhalt
des Prüfungsberichts, die Verpflichtungen des Trägers ge-
genüber dem Prüfer sowie das Verfahren bei Meinungs-
verschiedenheiten zwischen dem Prüfer und dem Träger
geregelt werden.

(8) Absatz 2 Nr. 4 gilt nicht für Versicherte der Pflege-
versicherung und für Personen, denen Hilfe in Einrich-
tungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch ge-
währt wird.

§ 15

Überwachung der Qualität

(1) Die Heime werden von den zuständigen Behörden
durch wiederkehrende oder anlassbezogene Prüfungen
überwacht. Die Prüfungen erfolgen grundsätzlich unan-
gemeldet. Sie können jederzeit stattfinden, wobei Prü-
fungen zur Nachtzeit nur zulässig sind, wenn und soweit
das Überwachungsziel zu anderen Zeiten nicht erreicht
werden kann. Die Heime werden daraufhin überprüft, ob
sie die Anforderungen an den Betrieb eines Heims nach
diesem Gesetz erfüllen. Die wesentlichen Ergebnisse der
Prüfungen sollen veröffentlicht werden. Das Nähere
hierzu kann in einer Rechtsverordnung des Ministeriums
für Arbeit und Soziales geregelt werden.
Der Träger, die Leitung und die Pflegedienstleitung haben
den zuständigen Behörden die für die Durchführung die-
ses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnungen erforderlichen mündlichen und
schriftlichen Auskünfte auf Verlangen und unentgeltlich
zu erteilen. Die Aufzeichnungen nach § 13 Abs.1 hat der
Träger am Ort des Heims zur Prüfung vorzuhalten. Für die
Unterlagen nach § 13 Abs.1 Nr.1 gilt dies nur für ange-
meldete Prüfungen.
(2) Die von der zuständigen Behörde mit der Über-
wachung des Heims beauftragten Personen sind befugt,
1. die für das Heim genutzten Grundstücke und Räume zu

betreten; soweit diese einem Hausrecht der Bewohner
unterliegen, nur mit deren Zustimmung,

2. Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen,
3. Einsicht in die Aufzeichnungen nach § 13 des Aus-

kunftspflichtigen im jeweiligen Heim zu nehmen,
4. sich mit den Bewohnern sowie dem Heimbeirat, dem

Ersatzgremium oder den Heimfürsprechern sowie mit
dem Angehörigen- und Betreuerbeirat in Verbindung
zu setzen,

5. bei pflegebedürftigen Bewohnern mit deren Zustim-
mung den Pflegezustand in Augenschein zu nehmen,

6. die Beschäftigten zu befragen.
Der Träger hat diese Maßnahmen zu dulden. Die zu-
ständige Behörde soll zu ihren Prüfungen weitere fach-
und sachkundige Personen hinzuzuziehen. Diese sind zur
Verschwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen personenbezo-
gene Daten über Bewohner nicht speichern und an Dritte
übermitteln. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 Abs.1 des Grundgesetzes) wird in-
soweit eingeschränkt.
(3) Zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung können Grundstücke und Räume,
die einem Hausrecht der Bewohner unterliegen oder
Wohnzwecken des Auskunftspflichtigen dienen, jederzeit
betreten werden. Der Auskunftspflichtige und die Bewoh-
ner haben die Maßnahmen nach Satz 1 zu dulden. Das
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel
13 Abs.1 des Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schränkt.
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(4) Die zuständige Behörde nimmt für jedes Heim im
Jahr grundsätzlich mindestens eine Prüfung vor. Sie kann
Prüfungen in größeren Abständen als nach Satz 1 vor-
nehmen, soweit ein Heim durch den MDK geprüft wor-
den ist.

(5) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnah-
men nach den Absätzen 1 bis 4 haben keine aufschie-
bende Wirkung.

(6) Die Überwachung beginnt mit der Anzeige nach § 12
Abs.1, spätestens jedoch drei Monate vor der vorgesehe-
nen Inbetriebnahme des Heims.

(7) Maßnahmen nach den Absätzen 1, 2, 4 und 6 sind
auch zur Feststellung zulässig, ob eine Einrichtung ein
Heim im Sinne von § 1 ist.

(8) Findet eine Prüfung ausnahmsweise angemeldet statt,
so können die Träger die Landesverbände der Freien
Wohlfahrtspflege, die kommunalen Landesverbände und
andere Vereinigungen von Trägern, denen sie angehören,
in angemessener Weise hinzuziehen.

(9) Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf sol-
che Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst
oder einen der in § 383 Abs.1 Nr.1 bis 3 der Zivilprozes-
sordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr straf-
gerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

§ 16

Beratung bei Mängeln

(1) Sind in einem Heim Mängel festgestellt worden, so
soll die zuständige Behörde zunächst den Träger über die
Möglichkeiten zur Abstellung der Mängel beraten. Das
Gleiche gilt, wenn nach einer Anzeige nach § 12 vor der
Aufnahme des Heimbetriebs Mängel festgestellt werden.

(2) Ist den Bewohnern auf Grund der festgestellten Män-
gel eine Fortsetzung des Heimvertrags nicht zuzumuten,
soll die zuständige Behörde sie dabei unterstützen, eine
angemessene anderweitige Unterkunft und Betreuung zu
zumutbaren Bedingungen zu finden.

§ 17

Anordnungen

(1) Werden festgestellte Mängel nicht abgestellt, so
können gegenüber den Trägern Anordnungen erlassen
werden, die zur Beseitigung einer eingetretenen oder 
zur Abwendung einer drohenden Beeinträchtigung oder
Gefährdung des Wohls der Bewohner, zur Sicherung der
Einhaltung der dem Träger gegenüber den Bewohnern
obliegenden Pflichten oder zur Vermeidung einer Unan-
gemessenheit zwischen dem Entgelt und der Leistung
des Heims erforderlich sind. Das Gleiche gilt, wenn
Mängel nach einer Anzeige nach § 12 vor Aufnahme des
Heimbetriebs festgestellt werden.

(2) Anordnungen sind so weit wie möglich in Überein-
stimmung mit Vereinbarungen nach § 75 Abs. 3 SGB XII
auszugestalten. Wenn Anordnungen eine Erhöhung der
Vergütung nach § 75 Abs. 3 SGB XII zur Folge haben
können, ist über sie Einvernehmen mit dem Träger der
Sozialhilfe, mit dem Vereinbarungen nach diesen Vor-
schriften bestehen, anzustreben. Gegen Anordnungen
nach Satz 2 kann neben dem Heimträger auch der Träger
der Sozialhilfe Widerspruch einlegen und Anfechtungs-
klage erheben. § 15 Abs. 5 gilt entsprechend.

(3) Wenn Anordnungen gegenüber zugelassenen Pflege-
heimen eine Erhöhung der nach dem Elften Buch Sozial-
gesetzbuch vereinbarten oder festgesetzten Entgelte zur
Folge haben können, ist Einvernehmen mit den betrof-
fenen Pflegesatzparteien anzustreben. Für Anordnungen
nach Satz 1 gilt für die Pflegesatzparteien Absatz 2 Satz 3
und 4 entsprechend.

§ 18

Beschäftigungsverbot, kommissarische Heimleitung

(1) Dem Träger kann die weitere Beschäftigung der
Leitung, eines Beschäftigten oder eines sonstigen Mitar-
beiters ganz oder für bestimmte Funktionen oder Tätig-
keiten untersagt werden, wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass sie die für ihre Tätigkeit erforderliche
Eignung nicht besitzen.

(2) Hat die zuständige Behörde ein Beschäftigungsver-
bot nach Absatz 1 ausgesprochen und der Träger keine
neue geeignete Leitung eingesetzt, so kann die zustän-
dige Behörde, um den Heimbetrieb aufrechtzuerhalten,
auf Kosten des Trägers eine kommissarische Leitung für
eine begrenzte Zeit einsetzen, wenn ihre Befugnisse nach
den §§ 15 bis 17 nicht ausreichen und die Voraussetzun-
gen für die Untersagung des Heimbetriebs vorliegen.
Ihre Tätigkeit endet, wenn der Träger mit Zustimmung
der zuständigen Behörde eine geeignete Heimleitung be-
stimmt; spätestens jedoch nach einem Jahr. Die kommis-
sarische Leitung übernimmt die Rechte und Pflichten der
bisherigen Leitung.

§ 19

Untersagung

(1) Der Betrieb eines Heims ist zu untersagen, wenn die
Anforderungen des § 11 nicht erfüllt sind und Anordnun-
gen nicht ausreichen.

(2) Der Betrieb kann untersagt werden, wenn der Träger 

1. die Anzeige nach § 12 unterlassen oder unvollständige
Angaben gemacht hat,

2. Anordnungen nach § 17 Abs. 1 nicht innerhalb der ge-
setzten Frist befolgt,

3. Personen entgegen einem nach § 18 ergangenen Ver-
bot beschäftigt,

4. gegen § 14 Abs.1, 3 oder 4 oder eine nach § 14 Abs. 7
erlassene Rechtsverordnung verstößt.
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(3) Vor Aufnahme des Heimbetriebs ist eine Untersagung
nur zulässig, wenn neben einem Untersagungsgrund nach
Absatz 1 oder 2 die Anzeigepflicht nach § 12 Absatz 1
Satz 1 besteht. Kann der Untersagungsgrund beseitigt
werden, ist nur eine vorläufige Untersagung der Betriebs-
aufnahme zulässig. Widerspruch und Anfechtungsklage
gegen eine vorläufige Untersagung haben keine aufschie-
bende Wirkung. Die vorläufige Untersagung wird mit der
schriftlichen Erklärung der zuständigen Behörde unwirk-
sam, dass die Voraussetzungen für die Untersagung ent-
fallen sind.

§ 20

Information für Verbraucher

(1) Die Träger sind verpflichtet, ihr Leistungsangebot
aufgeschlüsselt nach Art, Menge und Preis in geeigneter
Weise für alle Interessierten zugänglich zu machen.

(2) Ab dem 1. Januar 2010 ist die Heimaufsicht verpflich-
tet, Qualitätsberichte über die von ihnen geprüften Heime
zu erstellen. Die Einrichtungen können den Heimauf-
sichten weitergehende Informationen zur Erstellung der
Qualitätsberichte zur Verfügung stellen und die Qualitäts-
berichte freiwillig veröffentlichen. Diese Berichte sollen
die Transparenz der Einrichtungen verbessern und auch
für Laien verständlich sein. Soweit für das Berichtsjahr
ein Prüfbericht des MDK besteht, können die wesent-
lichen Erkenntnisse des Prüfberichts verwertet werden.

(3) Form und Inhalte der Qualitätsberichte sollen von
den Einrichtungsträgerverbänden und den zuständigen
Behörden gemeinsam erarbeitet werden.

§ 21

Zusammenarbeit, Arbeitsgemeinschaften

(1) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zum Schutz
der Interessen und Bedürfnisse der Bewohner und zur
Sicherung einer angemessenen Qualität des Wohnens
und der Betreuung in den Heimen sowie zur Sicherung
einer angemessenen Qualität der Überwachung sind die
für die Ausführung nach diesem Gesetz zuständigen
Behörden und die Pflegekassen, deren Landesverbände,
der MDK und die zuständigen Träger der Sozialhilfe
verpflichtet, eng zusammenzuarbeiten. Im Rahmen der
engen Zusammenarbeit sollen die in Satz 1 genannten
Beteiligten sich gegenseitig informieren, ihre Prüftätig-
keit koordinieren sowie Einvernehmen über Maßnahmen
zur Qualitätssicherung und zur Abstellung von Mängeln
anstreben. Der MDK, die Landesverbände der Kranken-
und Pflegekassen und das Ministerium für Arbeit und
Soziales treffen eine Vereinbarung über die Form der
Zusammenarbeit.

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Beteiligten sind
berechtigt und verpflichtet, die für ihre Zusammenarbeit
erforderlichen Angaben einschließlich der bei der Über-
wachung gewonnenen Erkenntnisse untereinander aus-

zutauschen. Personenbezogene Daten sind vor der Über-
mittlung zu anonymisieren.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 dürfen personen-
bezogene Daten in nicht anonymisierter Form an die
Pflegekassen und den MDK übermittelt werden, soweit
dies für Zwecke nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch
erforderlich ist. Die übermittelten Daten dürfen von den
Empfängern nicht zu anderen Zwecken verarbeitet oder
genutzt werden. Sie sind spätestens nach Ablauf von zwei
Jahren zu löschen. Die Frist beginnt mit dem Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die Daten gespeichert worden
sind. Der Heimbewohner kann verlangen, über die nach
Satz 1 übermittelten Daten unterrichtet zu werden.

(4) Ist die nach diesem Gesetz zuständige Behörde der
Auffassung, dass ein Vertrag oder eine Vereinbarung mit
unmittelbarer Wirkung für ein zugelassenes Pflegeheim
geltendem Recht widerspricht, teilt sie dies der nach Bun-
des- oder Landesrecht zuständigen Aufsichtsbehörde mit.

(5) Zur Durchführung des Absatzes 1 werden Arbeits-
gemeinschaften gebildet. Den Vorsitz und die Geschäfte
der Arbeitsgemeinschaft führt die nach diesem Gesetz zu-
ständige Behörde. Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Betei-
ligten tragen die ihnen durch die Zusammenarbeit entste-
henden Kosten selbst.

(6) Die Arbeitsgemeinschaften nach Absatz 5 arbeiten mit
den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege, den kommu-
nalen Trägern und den sonstigen Trägern sowie deren Ver-
einigungen, den Verbänden der Bewohner und den Ver-
bänden der Pflegeberufe sowie den Betreuungsbehörden
vertrauensvoll zusammen.

(7) Besteht im Bereich der zuständigen Behörde eine Ar-
beitsgemeinschaft im Sinne von § 4 Abs. 2 SGB XII, so
sind im Rahmen dieser Arbeitsgemeinschaft auch Fragen
der bedarfsgerechten Planung zur Erhaltung und Schaf-
fung der in § 1 genannten Heime in partnerschaftlicher
Zusammenarbeit zu beraten.

§ 22

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig 
1. entgegen § 12 Abs.1 Satz 2 und 3 eine Anzeige nicht,

nicht richtig oder nicht rechtzeitig erstattet,
2. ein Heim betreibt, obwohl ihm dies durch vollziehbare

Verfügung nach § 19 Abs.1 oder 2 untersagt worden ist,
3. entgegen § 14 Abs.1 sich Geldleistungen oder geld-

werte Leistungen versprechen oder gewähren lässt oder
einer nach § 14 Abs. 7 erlassenen Rechtsverordnung
zuwiderhandelt, soweit diese für einen bestimmten Tat-
bestand auf diese Vorschrift verweist.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder
fahrlässig 
1. einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 2 oder § 10

Abs. 4 zuwiderhandelt, soweit diese für einen bestimm-
ten Tatbestand auf diese Vorschrift verweist,

V O R S C H R I F T E N D I E N S T 
B A D E N - W Ü R T T E M B E R G

http://www.vd-bw.de



2. entgegen § 12 Abs. 3 oder 4 Satz 1 eine Anzeige nicht,
nicht richtig oder nicht rechtzeitig erstattet,

3. entgegen § 14 Abs. 5 Satz 1 sich Geldleistungen oder
geldwerte Leistungen versprechen oder gewähren lässt,

4. entgegen § 15 Abs.1 Satz 7 eine Auskunft nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt
oder entgegen § 15 Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 3 Satz 2 
eine Maßnahme nicht duldet, oder

5. einer vollziehbaren Anordnung nach § 17 Abs.1 oder
§ 18 zuwiderhandelt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Ab-
satzes 1 mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro, in den
Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu 10 000
Euro geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs.1 Nr.1
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die unteren
Heimaufsichtsbehörden. Hat den vollziehenden Ver-
waltungsakt eine höhere oder oberste Landesbehörde er-
lassen, so ist diese Behörde zuständig.

§ 23

Zuständigkeit und Durchführung des Gesetzes

(1) Heimaufsichtsbehörden sind

1. das Ministerium für Arbeit und Soziales als oberste
Heimaufsichtsbehörde,

2. die Regierungspräsidien als höhere Heimaufsichtsbe-
hörden und

3. die unteren Verwaltungsbehörden als untere Heimauf-
sichtsbehörden.

(2) Mit der Durchführung dieses Gesetzes sollen Personen
betraut werden, die sich hierfür nach ihrer Persönlichkeit
eignen und in der Regel entweder eine ihren Aufgaben
entsprechende Ausbildung erhalten haben oder besondere
berufliche Erfahrung besitzen.

§ 24

Fortgeltung von Rechtsverordnungen

Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 2
und § 10 Abs. 4 gelten die Rechtsverordnungen, die vor
Inkrafttreten dieses Gesetzes auf Grund der §§ 3 und 10
des Heimgesetzes in der Fassung vom 5. November 2001
(BGBl. I S. 2971), zuletzt geändert durch Artikel 78 der
Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2416), er-
lassen worden sind, fort. 

§ 25

Erprobungsregelungen

(1) Die zuständige Behörde kann ausnahmsweise auf
Antrag den Träger von den Anforderungen des § 10,
wenn die Mitwirkung in anderer Weise gesichert ist oder

die Konzeption sie nicht erforderlich macht, oder von
den Anforderungen der nach § 3 Abs. 2 erlassenen
Rechtsverordnung befreien, wenn dies im Sinne der Er-
probung von Betreuungs- oder Wohnformen geboten er-
scheint und hierdurch der Zweck des Gesetzes nach § 2
Abs.1 nicht gefährdet wird.

(2) Die Entscheidung der zuständigen Behörde ergeht
durch schriftlichen Bescheid und ist erstmalig auf höchs-
tens vier Jahre zu befristen. Bei Bewährung kann die Be-
freiung auf Dauer erteilt werden. Die Rechte zur Über-
wachung nach den §§ 15 und 17 bis 19 bleiben durch die
Ausnahmegenehmigung unberührt.

(3) Die Träger sind verpflichtet, die Erprobungen wis-
senschaftlich evaluieren zu lassen.

§ 26

Änderung anderer Rechtsvorschriften

(1) In § 16 Abs.1 Nr. 6 des Landesverwaltungsgesetzes
in der Fassung vom 3. Februar 2005 (GBl. S.159) wird
das Wort »Heimgesetz« durch das Wort »Landesheimge-
setz« ersetzt.

(2) § 2 Abs. 2 Nr. 2 der Verordnung der Landesregierung
über Zuständigkeiten nach dem Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung vom 2. Februar 1990 (GBl.
S. 75) wird gestrichen.

§ 27

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2008 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten folgende Rechtsverordnungen
außer Kraft:

1. Verordnung der Landesregierung über die Gewährung
von Mehrleistungen zu den Geldleistungen der gesetz-
lichen Unfallversicherung im Bereich der Ausfüh-
rungsbehörden für Unfallversicherung des Landes vom
8. Juli 1969 (GBl. S.123), geändert durch Verordnung
vom 27. November 1979 (GBl. S. 551),

2. Heimverordnung vom 25. Februar 1970 (GBl. S. 98),

3. Verordnung des Arbeits- und Sozialministeriums über
die Zuständigkeit für die Unfalluntersuchung in Berg-
bauunternehmen vom 9. Dezember 1971 (GBl. S. 518),

4. Verordnung der Landesregierung über die Anpassung
der Bezirke der allgemeinen Ortskrankenkassen an die
Kreisgrenzen vom 13. November 1973 (GBl. S. 425),

5. Verordnung der Landesregierung über Zuständigkeit
nach dem Heimgesetz vom 15. April 1975 (GBl.
S. 285),

6. Verordnung der Landesregierung über die Bestellung
von Vollstreckungs- und Vollziehungsbeamten bei den
Trägern der Sozialversicherung vom 20. Januar 1981
(GBl. S. 49) und
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7. Verordnung der Landesregierung über die Höchst-
grenze des Jahresarbeitsverdienstes in der gesetzlichen
Unfallversicherung vom 22. Mai 1995 (GBl. S. 444).

§ 28

Verhältnis zu anderen Normen

Die bundesrechtlichen Regelungen des Heimgesetzes
sind im Geltungsbereich dieses Gesetzes nicht anzuwen-
den. Die auf dieses Gesetz gestützten bundesrechtlichen
Rechtsverordnungen gelten nach Maßgabe des § 24 fort.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist
zu verkünden.

stuttgart, den 10. Juni 2008

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Oettinger

Prof. Dr. Goll Prof. Dr. Reinhardt

Rech Rau

Prof. Dr. Frankenberg Stächele

Pfister Hauk

Dr. Stolz Gönner

Drautz Prof’in Dr. Hübner

Gesetz zur Änderung 
des Sparkassengesetzes 

für Baden-Württemberg1

Vom 10. Juni 2008

Der Landtag hat am 4. Juni 2008 das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Änderung des Sparkassengesetzes 
für Baden-Württemberg

Das Sparkassengesetz für Baden-Württemberg in der
Fassung vom 19. Juli 2005 (GBl. S. 587) wird wie folgt
geändert:

1. Es wird folgender § 33 a eingefügt:

»§ 33 a

Kapitalmarktorientierte Sparkasse

(1) Für Sparkassen, die Wertpapiere ausgegeben ha-
ben, die zum Handel auf einem organisierten Markt im
Sinne des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes
zugelassen sind, gelten die folgenden Absätze.

(2) Der Verwaltungsrat überwacht den Rechnungsle-
gungsprozess, die Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems, des internen Revisionssystems und des Risi-
komanagementsystems sowie die Prüfung des Jahres-
und des Konzernabschlusses. Er überwacht und über-
prüft die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, insbe-
sondere die von diesem für die Sparkasse neben der
Prüfung erbrachten zusätzlichen Leistungen. 

(3) Der Abschlussprüfer berichtet dem Verwaltungsrat
über die wichtigsten bei der Abschlussprüfung gewon-
nenen Erkenntnisse, insbesondere über wesentliche
Schwächen bei der internen Kontrolle des Rechnungs-
legungsprozesses. Er erklärt gegenüber dem Verwal-
tungsrat jährlich schriftlich seine Unabhängigkeit von
der geprüften Sparkasse, informiert den Verwaltungsrat
jährlich über die von ihm gegenüber der Sparkasse ne-
ben der Prüfung erbrachten zusätzlichen Leistungen
und erörtert mit dem Verwaltungsrat die Risiken für
seine Unabhängigkeit sowie die von ihm dokumentier-
ten Schutzmaßnahmen zur Minderung dieser Risiken.

(4) Mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrats muss
über Sachverstand in Rechnungslegung oder Ab-
schlussprüfung verfügen.

(5) Der Verwaltungsrat kann bestimmen, dass an seine
Stelle ein Prüfungsausschuss tritt, dessen Mitglieder
aus der Mitte des Verwaltungsrats bestellt werden und
dem das Mitglied nach Absatz 4 angehören muss.«

2. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird aufgehoben. 

b) Absätze 3 und 4 werden Absätze 2 und 3. 

3. Es werden folgende §§ 36 a und 36 b eingefügt:

»§ 36 a

Prüfungseinrichtung

(1) Der Sparkassenverband unterhält eine Prüfungs-
einrichtung. Die Bestellung und die Abberufung des
Leiters der Prüfungseinrichtung und seines Stellver-
treters bedürfen der Zustimmung der Rechtsaufsichts-
behörde. Der Leiter der Prüfungseinrichtung und sein
Stellvertreter müssen Wirtschaftsprüfer sein. 

(2) Die Prüfungseinrichtung führt die Prüfungen unter
Beachtung der für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
geltenden Prüfungsstandards unabhängig von Wei-
sungen des Sparkassenverbands durch, lässt sich als
Abschlussprüfer registrieren und unterzieht sich Qua-
litätskontrollen nach Maßgabe der Wirtschaftsprüfer-
ordnung. Sie ist an die für Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften geltenden Berufsgrundsätze gebunden. 

§ 36 b

Aufsicht über die Prüfungseinrichtung

(1) Die Prüfungseinrichtung des Sparkassenverbands
untersteht der Aufsicht des Innenministeriums nach
Maßgabe der folgenden Absätze. 

1 Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/43/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Ab-
schlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüs-
sen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG 
des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates
(ABl. EU Nr. L157 S. 87). 
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